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Schriften gewählt. - Er hat den Anordnungen des Kreisförsters genau
nachzukommen und die Aufträge der Forstkommission, soweit sie mit
der kantonalen Gesetzgebung in Einklang stehen, auszuführen. Im
übrigen sind die Pflichten des Bannwarts nach § 25 des Forstgesetzes
in der vom Regierungsrat erlassenen Verordnung niedergelegt.»

9.4. Zur Praxis im Kanton von 1932-1953m

1933: In einem Streitfall mit der Bürgergemeinde Welschenrohr
«wurde festgestellt, dass Welschenrohr seit mehr als einem Jahre die
Stelle des Bannwarten unbesetzt hat und der Forstpräsident das Al-
lernotwendigste besorgt. Es ist dies ein ungesetzlicher Zustand, der
nicht länger andauern darf.» Die Gemeinde erhielt eine Frist von fünf
Wochen, einen Bannwart zu wählen.197

10. Zusammenfassung

Die Waldabtretungen und das Forstgesetz von 1839 schufen die Basis
der Gemeindeforstorganisation mit Gemeinderat, Forstkommission
und Gemeindebannwart.

Die Kompetenzabgrenzungen zwischen Gemeindeversammlung,
Gemeinderat. Forstkommission, Bannwart und auch dem kantonalen
Forstdienst wurden nicht oder nicht genügend geregelt und häufig
nicht wahrgenommen. So wurden Entscheide statt auf der dafür
vorgesehenen tiefsten Stufe oft auf einer höheren gefällt. Dadurch wurden

die Entscheidfindungen länger und komplizierter. Gesetze,
Verordnungen und Réglemente wurden in ihrer Anwendung verwässert
oder überhaupt umgangen.

Die Bannwarte, als eigentliche Fachbeamte der Waldbesitzer angestellt,

konnten ihre fachlichen Kompetenzen so nicht weiter
entwickeln, wenn in ihren ureigensten Fachbereich - dem Waldbau - die
im allgemeinen forstlich unausgebildeten Vorgesetzten der Gemeinden

«dreinredeten». Die Forstreglemente sprechen eine deutliche
Sprache, wie gerade in diesem Bereich die Kompetenzabgrenzungen
schlecht vorgenommen wurden.

Ins Gewicht fielen während langer Zeit die völlig ungenügende
Besoldung der Bannwarte und das noch lange grassierende Frevelunwesen,

was beides nicht motivierend wirkte.

Die RB bringen bezüglich unseres Themas nichts mehr.
RRB Nr. 4528 vom 12.10. 1933.
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